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§ 6 WaffGebrG
 WaffGebrG - Waffengebrauchsgesetz 1969

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.09.2017

(1) Zweck des Wa engebrauches gegen Menschen darf nur sein, angri s-, widerstands- oder uchtunfähig zu machen.

In den Fällen des § 2 Z 2 bis 5 darf der durch den Wa engebrauch zu erwartende Schaden nicht o ensichtlich außer

Verhältnis zu dem beabsichtigten Erfolg stehen.

(2) Jede Wa e ist mit möglichster Schonung von Menschen und Sachen zu gebrauchen. Gegen Menschen dürfen

Wa en nur angewendet werden, wenn der Zweck ihrer Anwendung nicht durch Wa enwirkung gegen Sachen erreicht

werden kann.
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